
  Info-Nr. 52.4 

Anlage 1 - Regelungen der Länder 

Stand: 16. Dezember 2020 

gültig bis 10. Januar 2021 

4. Regelungen in Brandenburg 

Dritte SARS-CoV-2 Eindämmungsverordnung – 3. SARS-CoV-2-EindV 

15. Dezember 2020 

§ 1 

Allgemeine Abstands- und Hygieneregeln  

(1) Jede Person ist verpflichtet,  

 1. die physischen Kontakte zu anderen Personen auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und den 

Personenkreis möglichst konstant zu halten, 

        2.  die allgemeinen Hygieneregeln und -empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung zur Vorbeugung von Infektionen (https://www.infektionsschutz.de/coronavi-

rus.html) zu beachten, einschließlich des regelmäßigen Austauschs der Raumluft durch Frischluft in ge-

schlossenen Räumen, 

 3. außerhalb des privaten Raums grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 

einzuhalten (Abstandsgebot); sofern die Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich ist, soll eine Mund-

Nasen-Bedeckung getragen werden.  

(2) Das Abstandsgebot gilt nicht 

 1. für Ehe- oder Lebenspartner, für Angehörige des eigenen Haushalts sowie für Personen, für die ein Sorge- 

oder ein gesetzliches oder gerichtlich angeordnetes Umgangsrecht besteht,  

 2. im Bereich der Kindertagesbetreuung im Sinne des Kindertagesstättengesetzes,  

 3. zwischen Schülerinnen und Schülern sowie zwischen diesen und den Lehrkräften oder dem sonstigen 

Schulpersonal in den Schulen nach § 16 des Brandenburgischen Schulgesetzes und in freier Trägerschaft; 

die Einhaltung des Mindestabstandes zwischen den Lehrkräften oder dem sonstigen Schulpersonal bleibt 

davon unberührt. 

[…] 

 7. bei der Wahrnehmung von Bildungs- sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten zu beruflichen Zwe-

cken, sofern die Angebote in festen wiederkehrenden Gruppen wahrgenommen werden; Nummer 3 Halb-

satz 2 gilt entsprechend, 

        8.  wenn für die Wahrnehmung beruflicher, dienstlicher oder der Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben die-

nender ehrenamtlicher Tätigkeiten die Unterschreitung des Mindestabstands zwingend erforderlich ist, 

 […] 

(3) Soweit in dieser Verordnung das Erfassen von Personendaten in einem Kontaktnachweis zum Zwecke der 

Kontaktnachverfolgung vorgesehen ist, sind in dem Kontaktnachweis der Vor- und Familienname, die Telefon-

nummer oder E-Mail-Adresse sowie Datum und Zeitraum der Anwesenheit der betreffenden Person 
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(Veranstaltungsteilnehmende, Leistungsempfängerin oder Leistungsempfänger, Besucherin oder Besucher, 

Gäste) aufzunehmen. Die betreffende Person hat ihre Personendaten vollständig und wahrheitsgemäß anzu-

geben. Die oder der Verantwortliche hat die Angaben auf Plausibilität zu kontrollieren sowie sicherzustellen, 

dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch Unbefugte ausgeschlossen ist. Sie oder er darf den Kon-

taktnachweis ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt 

nach infektionsschutzrechtlichen Vorschriften nutzen. Der Kontaktnachweis ist für die Dauer von vier Wochen 

unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften aufzubewahren oder zu speichern und auf Verlangen an 

das zuständige Gesundheitsamt herauszugeben. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist der Kontaktnachweis 

zu vernichten oder zu löschen. 

§ 2  

Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Soweit in dieser Verordnung vorgesehen ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, … 

[…] 

§ 4 

Aufenthalts- und Kontaktbeschränkungen sowie Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum 

(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes gestattet. Triftige Gründe 

im Sinne des Satzes 1 sind insbesondere: 

[…] 
8. das Aufsuchen der Arbeitsstätte und die Ausübung beruflicher, dienstlicher oder der Erfüllung öffent-
lich-rechtlicher Aufgaben dienender ehrenamtlicher Tätigkeiten, 

9. die Teilnahme an Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes, religiösen Veran-
staltungen, nicht-religiösen Hochzeiten und Bestattungen, 
[…] 

(2) In der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur in den Fällen      

des Absatz 1 Nummer 1 bis 11 sowie in weiteren vergleichbar gewichtigen Ausnahmefällen zulässig. 

(3) Absatz 2 gilt nicht in den folgenden Zeiträumen: 

24. Dezember 2020, 22 Uhr bis 25. Dezember 2020, 2 Uhr, 

31. Dezember 2020, 22 Uhr bis 1. Januar 2021, 2 Uhr. 

(1) Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und 

mit Personen eines weiteren Haushalts gestattet, wobei im letztgenannten Fall der Aufenthalt auf insge-

samt höchstens fünf Personen beschränkt ist. In dem Zeitraum vom 24. bis 26. Dezember 2020 ist der 

gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit bis zu 

vier weiteren Personen aus dem engsten Familien- und Freundeskreis ohne Begrenzung der Zahl der 

Haushalte gestattet. In den Fällen des Satzes 1 und 2 bleiben Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 

bei der Berechnung der Personenzahl unberücksichtigt. 

(4) Die Personengrenzen nach Absatz 4 gelten nicht für 

1. die Wahrnehmung des Sorge- oder eines gesetzlichen oder gerichtlich angeordneten Umgangsrechts, 
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2. die Begleitung unterstützungsbedürftiger Personen, 

3. begleitete Außenaktivitäten mit Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, insbesondere von Grundschulen, 

Kindertagesstätten, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe oder 

im Rahmen einer nachbarschaftlich organisierten Kinderbetreuung, 

4. die Ausübung beruflicher, dienstlicher oder der Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben dienender ehrenamtli-

cher Tätigkeiten, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen zwingend erforderlich ist. 

[...] 

   

§ 6 

Religiöse Veranstaltungen, nicht-religiöse Hochzeiten und Bestattungen  

(1) Veranstalterinnen und Veranstalter von religiösen Veranstaltungen außerhalb und innerhalb von Kirchen, Mo-

scheen, Synagogen und sakralen Räumlichkeiten anderer Glaubensgemeinschaften sowie von nicht-religiösen 

Hochzeiten und Bestattungen haben auf der Grundlage eines individuellen Hygienekonzepts durch geeignete 

organisatorische Maßnahmen Folgendes sicherzustellen: 

1. die Einhaltung des Abstandsgebots zwischen allen Teilnehmenden, die 

2. Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts aller Teilnehmenden, 

3. das verpflichtende Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durch alle Teilnehmenden auch am Platz, 

4. das Erfassen von Personendaten aller Teilnehmenden in einem Kontaktnachweis nach § 1 Absatz 3 zum Zwe-

cke der Kontaktnachverfolgung, 

5. die Untersagung des Gemeindegesangs, 

6. bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen den regelmäßigen Austausch der Raumluft durch Frischluft, 

insbesondere durch Stoßlüftung über Fenster oder durch den Betrieb raumlufttechnischer Anlagen mit hohem 

Außenluftanteil; bei einem aus technischen oder technologischen Gründen nicht vermeidbaren Umluftbetrieb 

raumlufttechnischer Anlagen sollen diese über eine geeignete Filtration zur Abscheidung luftgetragener Viren 

verfügen. 

(2) Für Zusammenkünfte zum Zweck der Religionsausübung haben die Glaubensgemeinschaften ihre Hygiene- 

konzepte der besonderen Infektionslage anzupassen. Dies kann durch Reduzierung der Teilnehmendenzahl, 

der Dauer der Zusammenkunft und durch verbindliche Anmeldeerfordernisse erreicht werden.  

§ 14 

Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheime 

(1) Betreiberinnen und Betreiber von Krankenhäusern und Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Pfle-

geheimen und besonderen Wohnformen im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch haben bei Besuchen 

von Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohnern sicherzustellen, dass  

 1. der Zutritt gesteuert wird und unnötige physische Kontakte zu Patientinnen und Patienten oder Bewohne-

rinnen und Bewohnern, zum Personal sowie unter den Besuchenden vermieden werden,  
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 2. soweit möglich, durch bauliche oder andere geeignete Maßnahmen ein wirksamer Schutz der Patientin-

nen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohner und des Personals vor Infektionen gewährleistet 

wird,  

 3. Personendaten in einem Kontaktnachweis nach § 1 Absatz 3 zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung 

erfasst werden.  

(2) Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen nach Absatz 1 dürfen täglich 

von höchstens einer Person besucht werden. Die Personengrenze gilt nicht für die Begleitung von Sterbenden 

und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen. Besucherinnen und Besucher haben während des 

gesamten Aufenthalts in der Einrichtung und in den zugehörigen Außenbereichen eine FFP2-Maske zu tragen. 

Die Tragepflicht gilt nicht für Besucherinnen und Besucher, die unmittelbar vor dem Besuch mittels eines POC-

Antigen-Schnelltests nach den jeweils geltenden Anforderungen des Robert Koch-Instituts 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html;jsessio-

nid=4BA79E976F0F522E8D0D9BE35D1487C4.internet052#doc13490982bodyText5) in der Einrichtung nega-

tiv getestet worden sind.  

(3) Personen mit Symptomen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien 

des Robert Koch-Instituts (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html) 

hinweisen, sind vom Besuchsrecht ausgeschlossen. Ein Besuchsrecht besteht auch dann nicht, sofern in der 

jeweiligen Einrichtung aktuell ein aktives SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen vorliegt und noch keine wirksamen 

Maßnahmen zur Isolierung der betroffenen Bewohnerinnen oder Bewohner getroffen werden konnten.  

[…] 

§ 16 

Jugendarbeit 

Präsenzangebote der Jugendarbeit nach den §§ 11 und 12 des Achten Buches Sozialgesetzbuch für Personen 

ab dem vollendeten 14. Lebensjahr sind untersagt. 

[…] 

§ 19 

Weitere Bildungs- sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen 

(1) Präsenzangebote in Bildungs- sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, insbesondere in 

Hochschulen, Musikschulen, Kunstschulen, Volkshochschulen, Fahr-, Flug- und Segelschulen sind nur 

mit jeweils bis zu fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig. Die Personengrenze nach Satz 1 gilt 

nicht für die Durchführung und Vorbereitung von Prüfungen sowie die Abnahme von Prüfungsleistungen. 

 

(2) Der Gesangsunterricht und das Spielen von Blasinstrumenten sind untersagt. 

[…] 

 

§ 25 

Weitere Maßnahmen der Landkreise und kreisfreien Städte 

(1) Die Landkreise und kreisfreien Städte haben im Benehmen mit dem für Gesundheit zuständigen Ministerium 

über die Vorgaben dieser Verordnung hinausgehende Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz zu 
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treffen, wenn und soweit dies wegen örtlicher Besonderheiten oder aufgrund eines regionalen oder lokalen 

Infektionsgeschehens notwendig ist. Maßnahmen, durch die Veranstaltungen nach § 6 eingeschränkt oder ver-

boten werden sollen, bedürfen der Genehmigung des für Gesundheit zuständigen Ministeriums. 

[…] 

4.2. Ergebnis für Brandenburg 

Für Gottesdienste wurden die Rahmenvorgaben erweitert. Es gilt nach § 6 keine absolute Teilnehmergrenze. Die 

Teilnehmerzahl bleibt aber durch die erforderliche Einhaltung der besonderen Abstands- und Hygieneregeln nach 

§ 6 beschränkt. Die Abstands- und Hygienestandards nach dem Infektionsschutzkonzept der Rundverfügung er-

füllen diese besonderen Abstands- und Hygieneregeln. Diese Standards gelten auch für kirchliche Trauerfeiern, 

Trauungen und allen weiteren kirchlichen Veranstaltungen. Eine Anwesenheitsliste ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Pflicht., 

ebenso das Tragen einer Mund-Nasen-bedeckung nach Nr. 3. Es darf kein Gemeindegesang stattfinden (Nr. 5), 

Kantorengesang und kleine Instrumentalgruppen sind möglich. 

Infektionsschutzkonzepte sind auf der Grundlage der veränderten Vorgaben von § 6 zu überprüfen. Dabei ist ins-

besondere auf dem Hintergrund von Absatz 2 für die Weihnachtsgottesdienste das Konzept bezüglich Teilnehmen-

denzahl, Dauer und Anmeldung zu überprüfen. 

Chor-, Flötenkreis- und Posaunenchorproben sind auf dem Hintergrund von § 19 Abs. 2 nicht möglich.  

Konzerte sind nicht möglich. 

Gemeinde- und Seniorenkreise sind auf der Grundlage von § 6 nicht verboten, allerdings ist hier angesichts der 

aktuellen Infektionslage in besonderem Maße die Prüfung ihrer Notwendigkeit erforderlich.  

Sitzungen der Leitungsorgane von Kirchenkreis und Kirchengemeinde sind möglich, aber auf das Notwendige zu 

beschränken. 

Für die Seelsorge ist neben der allgemeinen Besuchsregelung nach § 14 auf die Regelung des Infektionsschutz-

gesetzes § 30 Absatz 4 zu verweisen. 

Die Landkreise können weitergehende Schutzmaßnahmen ergreifen, benötigen bei Einschränkungen religiöser 

Veranstaltungen aber die Genehmigung des zuständigen Ministeriums. 

 


